
III. Fachspezifische Ergänzungen Spanisch: 
 
III.2. Sekundarstufe II 
 

Allgemeines 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des 
Kernlehrplans Spanisch SII (2013) hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem 
entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur 
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden 
Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende 
gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne 
Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten 
Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 
 

 
 

Verbindliche Absprachen  
 

 Mündliche Prüfungen: Die Klausuren werden in folgenden Quartalen durch eine 
mündliche Prüfung ersetzt:  

 - Q2 (1. Halbjahr / 2. Quartal)  
 
 

 Facharbeit: Die erste Klausur im Halbjahr Q1.2 kann durch eine Facharbeit 
ersetzt werden. Bei der Bewertung ist verbindlich das beschlossene Raster zu 
benutzen (s. Ende des Dokuments), das folgende Kriterien berücksichtigt:  

 

Formalia 10 % 

Sprachliche Darstellung 20 % 

Inhaltliche Darstellungs- und 
wissenschaftliche Arbeitsweise  

70 % 

 
 

 Wörterbucheinsatz in Klausuren:  
 - Spanisch neueinsetzend: ab Q1 
  
 

 Bewertung:  
Die Bewertung richtet sich nach dem Lehrplan (Kap. 3 u. 4) und den Vorgaben des 
Zentralabiturs.  

 
 

  



III.2.1. Schriftliche Leistungen 
 
1) Überprüfung der Teilkompetenz Schreiben: 60% der Punktzahl entfallen auf die 

Darstellungsleistung, 40% auf den Inhalt.  
 

Ausnahme:  
In der Einführungsphase der neueinsetzenden Fremdsprache entfallen in der Regel 
mindestens 60% auf die Darstellungsleistung. Der Sprachrichtigkeit wird in der Re- 
gel ein deutlich höheres Gewicht als den übrigen Kompetenzen zugeordnet.  

 
 
2) Gewichtung der einzelnen Teilkompetenzen:  
 

Aufgabentyp 1: 

Schreiben mit einer weiteren integrierten Teilkompetenz (Prüfungsteil A) 

Eine weitere Teilkompetenz in isolierter Überprüfung (Prüfungsteil B) 

Prüfungsteil A ca. 70-80% der Gesamtpunktzahl (z.B. 105-120 Pkt. von 150 Pkt.) 
Prüfungsteil B ca. 30-20% der Gesamtpunktzahl (z.B. 45-30 Pkt. von 150 Pkt.) 
 

Aufgabentyp 2: 

Schreiben mit zwei weiteren integrierten Teilkompetenzen 
Es erfolgt keine Gewichtung nach Teilkompetenzen. 

 

Aufgabentyp 3:  

Schreiben sowie zwei weitere Teilkompetenzen in isolierter Überprüfung 

Prüfungsteil A ca. 50% der Gesamtpunktzahl (z.B. 75 Pkt. von 150 Pkt.) 
Prüfungsteil B ca. 50% (je ca. 20-30%) der Gesamtpunktzahl (z.B. 75 Pkt. von 150 Pkt., je Kompetenz 

zwischen 30-45 Pkt.) 
 

 
3) Notenskala 
 

Einführungsphase Q-Phase 

Note ab % Note ab % 

 
1 

 
85 

1+ 95 

1 90 

1- 85 

 
2 

 
70 

2+ 80 

2 75 

2- 70 

 
3 

 
55 

3+ 65 

3 60 

3- 55 

 
4 

 
45 
 

4+ 50 

4 45 

4- 39 

 
5 

 
20 

5+ 33 

5 27 

5- 20 

6 unter 20 6 unter 20 



4) Verbindliche Instrumente 
 
1. Überprüfung der schriftlichen Leistung 
Die Konzeption und Bewertung der Klausuren richtet sich nach Kapitel 3 und 4 des 
Kernlehrplans (s.o.).  
 
 
2. Überblick über die Verteilung der Klausuren  
 
Neu einsetzende Kurse in EF  
 

EF(n) 
Halbjahr 

Anzahl Dauer Kompetenzschwerpunkte der 4 Klausuren 

2 2 2 UST 1 Klausur Schreiben, Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 

1 Klausur Schreiben, Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel; evtl. Hör- / 

Hörsehverstehen 

1 Klausur Schreiben, Sprachmittlung 

1 Klausur Schreiben, Leseverstehen 

2 2 2 UST 

Q1(n) 
Halbjahr 

Anzahl Dauer Kompetenzschwerpunkte der 4 Klausuren 

1 2 
2 UST 

 

1 Klausur Schreiben, Lesen 
1 Klausur Schreiben, Lesen, Hörverstehen 

1 Klausur Schreiben, Lesen, Sprachmittlung 
1 Klausur Schreiben, Lesen, Hörsehverstehen 

2 2 2 UST 

Q2(n) 
Halbjahr 

Anzahl Dauer Kompetenzschwerpunkte der 3 Klausuren 

1 
1 (+ 1 mdl. 
Prüfung) 

3 UST 
1 Klausur Schreiben, Lesen, Sprachmittlung 

1 mdl. Prüfung (2. Klausur) 

2 1 
3 

Zeitstun
den 

Abiturformat (vgl. Beispiele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



II.2.2 Sonstige Mitarbeit 

Die Überprüfung der sonstigen Leistung erfolgt z. B. durch  

 schriftliche Übungen (z.B. zum Verfügen über sprachliche Mittel)  

 kontinuierliche Beobachtungen (z.B. Beteiligung am Unterrichtsgespräch in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht) 

 Zusammenarbeit in Partner- und Gruppenarbeiten 

 Einbringen von Hausaufgaben in den Unterricht 

 punktuelle Bewertungen (z. B. von Referaten, Präsentationen, Portfolios, 
Kurzvorträgen) 

 Schriftliche Übungen und Überprüfungen werden in der Regel den Schülern 
vorab angekündigt. 

Die Kriterien zur Bewertung der sonstigen Leistung sind differenziert dargestellt im 
fächerübergreifend gültigen Raster „Fächerübergreifende Kriterien zur 
Leistungsbewertung der sonstigen Mitarbeit am Gymnasium Letmathe“. 

 
 Übergeordnete Kriterien:  
 
Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen den Schülerinnen und Schülern 
transparent und klar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die 
schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 
 

 Die Klausuren bzw. mündlichen Prüfungen prüfen die im Unterrichtsvorhaben 
schwerpunktmäßig erarbeiteten und vertieften Kompetenzen ab.  

 Die Bewertung der schriftlichen Leistung und mündlichen Prüfungen erfolgt 
kriteriengeleitet. In entsprechenden Bewertungsrastern (s. Anhang) werden 
den Schülerinnen und Schülern die Kriterien der Bewertung transparent 
gemacht.  

 Die Leistungsbewertung dient zum einen der Diagnose des bisher erreichten 
Lernstandes, zum anderen ist sie Ausgangspunkt für individuelle 
Förderempfehlungen. Dies sollte sich in dem Kommentar zur Arbeit bzw. zur 
mündlichen Prüfung wiederfinden. Darüber hinaus sollen die Schüler zur 
Selbstevaluation ihrer Fehlerquellen angeleitet werden (z. B. Erstellung von 
Fehlerrastern). 

 
 
Konkretisierte Kriterien: 
 
Kriterien für die Überprüfung der schriftlichen Leistung 
 
Die Bewertung der schriftlichen Leistung in der Q-Phase richtet sich nach den 
Kriterien der schriftlichen Abiturprüfung und berücksichtigt inhaltliche Leistung und 
Darstellungsleistung / sprachliche Leistung (kommunikative Textgestaltung, 
Ausdrucksvermögen und sprachliche Richtigkeit).  
 



Die Bewertung der schriftlichen Leistung richtet sich nach den im Kernlehrplan 
ausgewiesenen Kompetenzen. 

 
 

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen:  
 

Die Bewertung richtet sich nach der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und 
Schüler, wobei folgende Aspekte für Spanisch als Fremdsprache besonders zu 
berücksichtigen sind:  

 Funktionale kommunikative Kompetenzen: Sie verfügen über sprachliche 
Mittel und kommunikative Strategien, die sie funktional in der mündlichen und 
schriftlichen Kommunikation einsetzten können. Hierzu zählen 
Ausdrucksvermögen (Wortschatz, Satzbau) sowie angemessene Aussprache 
und Intonation. 

 Interkulturelle kommunikative Kompetenz: Sie berücksichtigen interkulturelle 
Konventionen in Dialogen und Diskussionen und sind hierbei in der Lage, sich 
in andere Rollen zu versetzen.   

 Text- und Medienkompetenz: Sie nutzen ihr Text- und Medienwissen, um 
eigene mündliche Beiträge adressaten- und methodengerecht zu 
präsentieren.  

 
Darüber hinaus ist das o.g. Raster „Fächerübergreifende Kriterien zur 
Leistungsbewertung der sonstigen Mitarbeit am Gymnasium Letmathe“ Grundlage 
der Bewertung und wird den Schülern bekannt und transparent gemacht. 
 
 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  
 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form.  
 

 Intervalle - Wann: 

- nach den Klausuren, zum  Quartalsende oder bei Gesprächsbedarf 

 

 Formen - Wie:  

- mündliche Rückmeldung: Elternsprechtag, Schülergespräch 

- schriftliche Rückmeldung: individuelle Lern-/Förderempfehlungen im Kontext  

einer schriftlich zu erbringenden Leistung oder der mündlichen Prüfung 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bewertungsbogen Facharbeit Spanisch                Gymnasium Letmathe der Stadt Iserlohn 

 
Name: 
Kurs: 
Thema: 
Schuljahr: 
 

I. Formalia (10 Punkte) 
 

Kriterien Max. 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

Einhalten des vorgegebenen Umfangs  1  

Vollständigkeit (Deckblatt mit den geforderten Angaben: Thema, Name des Verfassers, 

Name der Schule, Kurs, Schuljahr, Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben, Textteil, 
Literaturverzeichnis, ggf. Anhang, Erklärung der Selbständigkeit, Sicherungskopie) 

2  

Layout (Format DIN A4, einseitig beschrieben, Seitenränder [li: 3,5 cm, re: 2,5cm, o: 2,5cm, u: 

2cm], Zeilenabstand [1½ -zeilig, längere Zitate: einzeilig], Schriftgrad 12 Times New Roman o. 
vergleichbar [längere Zitate Schriftgrad 10], Blocksatz, Überschriftenhervorhebung, 
gliedernde Abschnitte, Nummerierung u. Anordnung [Deckblatt = 1, nicht nummeriert; 
Inhaltsverzeichnis = 2, nicht nummeriert; fortlaufender Text = ab 3,  Anhang + 
Literaturverzeichnis + Erklärung in Seitenzählung einbezogen], ggf. Abbildungen nummeriert u. 
beschriftet) 

3  

direkte u. indirekte Zitate (exakt wiedergegeben: Anführungszeichen, Auslassungen 

durch drei Punkte in eckigen Klammern vermerkt, Hervorhebungen durch den Verfasser 
gekennzeichnet; formal korrekte bibliograph. Angabe [Quelle, zitierte Seite, evtl. einheitlich 
abgekürzte Form] als Fußnotenverweis [evtl. sinnvolle Anmerkungen], sinngemäße Zitate durch 
Kürzel „Vgl.“ gekennzeichnet) 

2  

Literaturverzeichnis (Angaben zur benutzten Sekundär- u. ggf. auch Primärliteratur; Autor, 

Titel, Jahr, ggf. Auflage, Erscheinungsort, Verlag; einheitliche Darstellung, Internetquellen mit 
Abrufdatum, alphabetisch geordnet) 

2  

Anmerkung: 
 

 
 
 

Zwischensumme: 10  

 
 

II. Sprachliche Darstellung (20 Punkte) 
 

Kriterien Max. 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

Sprachliche Richtigkeit (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik) 10  

sprachlicher Ausdruck / allgemeiner Schreibstil (Satzbau, Wortwahl) 10  

Anmerkung: 
 

 
 
 
 

Zwischensumme: 20  

 



III. Inhaltliche Darstellungs- und wissenschaftliche Arbeitsweise (70 Punkte) 
 

Kriterien Max. 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

themengerechte und logische Gliederung der Arbeit (schlüssige Struktur, 

aussagekräftige Überschriften) 

4  

Einleitung (schlüssige Schilderung der Beweggründe und Motivation für die Themenwahl, 

Breite sowie Ab- u. Eingrenzung des Themas, zentrale Fragestellung, Erläuterung des Aufbaus 
der Arbeit) 

4  

Hauptteil: 

logische und stringente Argumentation (roter Faden, konsequenter Themenbezug, 

sachlogische Verknüpfung der einzelnen Abschnitte, Kausalzusammenhänge, Begründung von 
Thesen, Verständlichkeit) 

4  

inhaltliche Richtigkeit 5  

Grad der Differenziertheit (deutliche Herausarbeitung der gewählten Schwerpunkte, 

Genauigkeit in Darstellung und Auswertung, umfassende und präzise Erläuterungen wichtiger 
Details) 

5  

Kenntnis und Verwendung der Fachsprache (Anwendung notwendiger fachlicher 

Begriffe, klare Definition u. eindeutige Verwendung, angemessene Abstraktionen) 

3  

sinnvolle Veranschaulichungen (Konkretisierungen, Beispiele) 5  

Berücksichtigung und Verwendung fachwissenschaftlicher Erkenntnisse, 
Gesetzmäßigkeiten und Methoden (auch Darstellung, kritischer Umgang) 

4  

Bemühen um Sachlichkeit und wissenschaftliche Distanz (auch in der Sprache) 5  

Unterscheidung zwischen Faktendarstellung, Referat der Positionen 
anderer und der eigenen Meinung  

3  

Umfang der benutzten Materialien und Medien und Art des Umgangs 
(Auswahl, Aktualität, fach- und sachgerechte, zweckgerichtete Auswertung, direkte / indirekte 
Zitate, Einbindung ergänzender Materialien [z.B. Diagramme, Tabellen, Schemazeichnungen], 
kritischer Umgang) 

5  

Schlussteil/Fazit (systematische Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse, 

Rückbindung an die zentrale Fragestellung, persönliche Stellungnahme mit kritischer  Bewertung 
/ Reflexion, Ausblick, offene Fragen) 

5  

Ertrag der Arbeit (Verhältnis von Fragestellung, Material u. Ergebnissen, gedankliche 

Reichhaltigkeit, vertiefte abstrahierende, selbstständige und kritische Einsichten, 
Problemorientierung) 

10  

persönliches Engagement in der Sache (Arbeitseinsatz) 4  

Selbstständigkeit (Themenwahl, Literatursuche, Zeitplanung, Ausdauer, Umgang mit 

Problemen, gezielt eingeholte Hilfestellung / Beratung, Kreativität, Aufgreifen von Anregungen) 

4  

Anmerkung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwischensumme: 70  

 

Gesamtsumme: 100  

 



 
Gesamtbewertung: 
 
 
 
 
Zusatzklausel: Sollte sich die Arbeit als signifikant nicht eigenständige Leistung erweisen, kann eine 
Absenkung der Gesamtpunktzahl um maximal 20 Punkte erfolgen. 
 
Note: 
 
 
 
 
_____________________________                                        ________________________________ 

Ort, Datum                                                                              Unterschrift der Fachlehrerin 
 
 
% 100-95 > 90,5 > 86 > 81,5 > 77 > 72,5 > 68 > 63,5 > 59 > 54,5 > 50 > 42,5 > 35 >27,5 > 20 19-0 

 15 P. 14 P. 13 P. 12 P. 11 P. 10 P. 9 P. 8 P. 7 P. 6 P. 5 P. 4 P. 3 P. 2 P. 1 P. 0 P. 

 
 


